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Ortsgemeinde Börrstadt – Bebauungsplan „Solarpark Kaiserstraße I“ 
Textliche Festsetzungen 

TEIL 1: PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 
Allgemeine Zweckbestimmung  

Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovol-
taik“ festgesetzt.  

Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Speicherung oder Nut-
zung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen.  

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,5 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände. Die Unterkante der 
Modultische muss gleichzeitig einen Abstand von mindestens 0,6 m zum darunterliegenden Ge-
lände aufweisen.  

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen, Stromspeicher sowie den sonstigen Nebenanlagen und 
Wegeverbindungen. 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

M1 Entwicklung von Grünland im Bereich der PV-Anlage / Sondergebiet  

Die Fläche unterhalb der Solarmodule ist als extensives Grünland zu entwickeln. Die Nutzung 
der Wiese als Weidefläche ist möglich (extensive Schafsbeweidung). Der Einsatz von Dünge-
mitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Für die Ansaat ist gemäß § 40 BNatSchG 
autochthones Saatgut des jeweiligen Vorkommensgebietes zu verwenden. Die weitere Klärung 
erfolgt im Laufe des Bauleitplanverfahrens. 

Entsiegelung nach Rückbau von PVA  
V1 – Entsiegelung bei Anlagenrückbau  

Nach Beendigung der Betriebszeit sind im Rahmen des Anlagenrückbaus (Teil-)Versiegelungen 
des Bodens und Unterbauten entsprechend § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB zu beseitigen. Als Folgenut-
zung werden für den gesamten Geltungsbereich „Flächen für die Landwirtschaft“ gem. § 9 Abs. 
1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt. 

TEIL 2: BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § U. 88 LBAUO) 

Einfriedungen  
Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendraht- oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. Der Zaun kann optional wolfssi-
cher hergestellt werden. 

HINWEISE 

Boden und Baugrund 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben 
der DIN 19731 und 18915 zu berücksichtigen. 
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Ortsgemeinde Börrstadt – Bebauungsplan „Solarpark Kaiserstraße I“ 
Textliche Festsetzungen 
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